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An lage zum  P rotok oll der  Sit zung des  Au sschu sses  Ordnung, Sicherheit  u nd 
Sauberk eit  
 
 
Zu der Anfrage des Ausschussmitgliedes Herrn Detlef-Roderich Roß in der Sitzung 
am21.08.07 wird wie folgt Stellung genommen: 
 
 
Die Zulassungsbehörde Wuppertal bietet seit dem 1.3.2007 in Zusammenhang mit der 
Einführung der Fahrzeug-Zulassungsverordnung den Service, das bisherige Kennzeichen auf 
das neue Fahrzeug zu übertragen. Dieser Wunsch ist in der Vergangenheit immer wieder 
vorgetragen worden, ließ sich allerdings aus rechtlichen, organisatorischen und 
programmtechnischen Gründen nicht umsetzen. 
 
Um die Übertragung des bisherigen Kennzeichens auf das neue Fahrzeug vornehmen zu 
können, muss ein besonderer Verarbeitungsvorgang veranlasst werden. Die entsprechende  
Zugriffsberechtigung ist aus Sicherheitsgründen der Administratorin und Vertreterin 
vorbehalten. Zunächst müssen Meldesätze an das Kraftfahrt-Bundesamt, Finanzamt und an die 
zuständige Versicherung erzeugt werden. Das bisherige Kennzeichen wird anschließend  
gelöscht. Ferner wird ein entsprechender Reservierungsbogen ausgedruckt, der dem 
Sachbearbeiter die direkte Zuteilung des Kennzeichens auf das neue Fahrzeug ermöglicht. 
Anschließend ist der Vorgang zu bearbeiten und einzuscannen.  
 
Da es sich hierbei um einen zusätzlichen und nicht zwingend vorgeschrieben Service der 
Zulassungsbehörde handelt, hält die Gebührenordnung für Maßnahmen im Straßenverkehr 
hierfür keine spezielle Gebührenposition bereit. In solchen Fällen wird hierbei auf die 
Gebührenposition 399 zurückgegriffen, die sich an dem Aufwand einer zusätzlichen Leistung 
orientiert.  
In Abstimmung mit den benachbarten Zulassungsbehörden Kreis Mettmann und Solingen ist 
die Gebühr in Höhe von 25,60€ festgelegt worden. Die Zulassungsbehörde in Remscheid 
bietet diesen Service auf Grund des zusätzlichen Aufwandes erst gar nicht an. 
Jeder Fahrzeughalter wird im Vorfeld über die zusätzliche Gebühr informiert und hat dann die 
Möglichkeit sich zu entscheiden. In diesem Zusammenhang darf angemerkt werden, das 
zwischenzeitlich rd. 100 Fahrzeughalter im Monat von diesem Angebot Gebrauch machen. 
Auch der Wiedergebrauch der bisherigen Kennzeichenschilder spielt bei dieser Entscheidung 
oft eine  Rolle. Neue Kennzeichenschilder werden bei den umliegenden 
Kennzeichenherstellern mit rd. 30,00€ berechnet, so dass der Kunde sogar noch 4,40€ 
sparen kann. 
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